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Leitbetrieb als Einsatzbetrieb Delegierungsverträge gemäß 
§ 50 AGB abzuschließen.

Die mit der Geschäftsführung beauftragte Wirtschafts
einheit hat auf Grund ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit 
Rechenschaft zu legen, und zwar gegenüber den anderen Mit
gliedern der Gemeinschaft über ihre Tätigkeit als Geschäfts
führer (§ 75 Abs. 3 VG) und gegenüber ihrem Kombinat bzw. 
übergeordneten Organ über das Tätigwerden der gesamten 
Gemeinschaft (§ 74 Abs. 3 VG).

Gestaltung der Leistungs- und Lieferbeziehungen

Die Leistungs- und Lieferbeziehungen zwischen den Gemein- 
schaftsmitgliedern werden nach kooperationsrechtlichen 
Grundsätzen (§§ 37 bis 72 VG) unmittelbar zwischen Auftrag
geber und Auftragnehmer als Ware-Geld-Beziehungen ab
gewickelt.

Entspricht die jeweilige Leistung dem Produktionsprofil 
des Auftragnehmers, so bereitet die bilanzseitige Einordnung 
der dazu benötigten Materialien und Zulieferungen keine 
Schwierigkeiten. Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich 
und muß die erforderlichen Bilanzentscheidungen bei seinem 
Kombinat bzw. übergeordneten Organ einholen. Wesentlich 
komplizierter ist die Situation jedoch dann, wenn es sich nicht 
um für den Auftragnehmer typische Leistungen handelt, son
dern um Rationalisierungsleistungen, die von einer speziali
sierten Rationalisierungsmittelbauabteilung für einen ande
ren Betrieb erbracht werden, und wenn darüber hinaus für 
die bilanzseitige Einordnung der erforderlichen Materialien 
und Zulieferungen Bilanzanteile benötigt werden. Weil das 
Kombinat für branchenfremde Leistungen keine Bilanzanteile 
erhält, wird in der Praxis gefordert, daß der Besteller einer 
derartigen Rationalisierungsleistung selbst für die bilanzsei
tige Einordnung der dazu erforderlichen Rohstoffe, elektro
nischen Bauelemente und anderen bilanzpflichtigen Materia
lien sorgt. Durch eine solche auftraggeberbezogene Bilanzie
rung gelingt es, frühzeitig entsprechende Bilanzentscheidun
gen durch den jeweiligen Auftraggeber herbeizuführen. Das 
entspricht auch der Verantwortung eines jeden Betriebes für 
seine eigene Rationalisierungsmittelausstattung.

Eine große Rolle auf dem Gebiet der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit im Rationalisierungsmittelbau spielt eine 
für den Besteller günstige Preisbildung. Gelegentlich wird 
vorgetragen, die Rationalisierungsmittelproduktion großer 
Betriebe sei mit einem zu hohen Gemeinkostensatz belastet, 
was zu Preisen führe, die kleine Betriebe aus ihren begrenz
ten Fonds nicht bezahlen können. Dem ist jedoch entgegenzu
halten, daß der rechtliche Mechanismus der Industriepreis
bildung für Rationalisierungsmittel spezielle Bestimmungen 
vorsieht. Abweichend von dem in § 20 der АО über die zen
trale staatliche Kalkulationsrichtlinie zur Bildung von Indu
striepreisen vom 17. November 1983 (GBl. I Nr. 35 S. 341) fest
gelegten Preisbildungsprinzip können die Industrieminister 
und die Generaldirektoren der Kombinate zur Förderung des 
Einsatzes von Rationalisierungsmitteln gemäß § 21 Abs. 3 der 
АО niedrigere Industriepreise festlegen, die dem spezifischen 
Aufwand solcher Leistungen Rechnung tragen. Der Minister 
und Leiter des Amtes für Preise hat bereits am 29. Juni 1984 
darauf hingewirkt, daß die Generaldirektoren der Kombinate 
zur Unterstützung des Rationalisierungsmitteleinsatzes in den 
Territorien mit Wirkung vom 1. August 1984 gesonderte Ge
meinkosten-Zuschlagsätze festlegen. Analog den Festlegungen 
für spezielle Gemeinkostensätze für Konsumgüter in produk- 
tionsmittelherstellenden Betrieben sind niedrigere Sätze fest
zulegen. Sie sollen nur die bei der Rationalisierungsmittel
produktion anfallenden Gemeinkosten decken und 500 Prozent 
insgesamt — bezogen auf den Grundlohn — nicht überschrei
ten.

Besonderheiten der Vertragsgestaltung
bei Wissenschafts- und Produktionsgemeinschaften

, Als eine besondere Form der gegenseitigen Hilfe und Unter
stützung im Rationalisierungsmittelbau, insbesondere zwi
schen Klein- und Mittelbetrieben, wurde im Kreis Haldens

leben die Zusammenarbeit in Wissenschafts- und Produk
tionsgemeinschaften entwickelt.* 12 Die Besonderheit dieser 
Gemeinschaftsform besteht darin, daß hier Mitarbeiter, die 
vorher auf wissenschaftlich-technischem Gebiet unabhängig 
voneinander gearbeitet haben, auf der Grundlage eines De
legierungsvertrags gemäß § 50 AGB zu einem gemeinsamen 
Arbeitskollektiv vereinigt werden, um so auch anspruchsvolle 
Rationalisierungsaufgaben — insbesondere zur Einführung 
von Schlüsseltechnologien — zu lösen.

Die Schaffung derartiger Wissenschafts- und Produktions
gemeinschaften ist dann sinnvoll, wenn nur durch die Zusam
menführung spezialisierter Fachkräfte ein spürbarer Lei
stungsanstieg erreicht werden kann, z. B. bei der Konstruk
tion, der Projektierung und dem Musterbau von Rationalisie
rungsmitteln sowie bei Baureparaturleistungen.

Die Bildung einer Gemeinschaft in Form eines gemeinsa
men Arbeitskollektivs hat zur Folge, daß auch bei der Ver
tragsgestaltung Besonderheiten zu beachten sind. Da hierfür 
noch keine spezielle rechtliche Regelung existiert, wurde in 
den o. g. „Hinweisen zur rechtlichen Ausgestaltung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit in den Territorien“ in Verall
gemeinerung praktischer Erfahrungen ein Organisations
mechanismus entwickelt, der mit dem geltenden Recht kor
respondiert.

Beispielsweise wird darauf orientiert, daß die materielle 
Ausstattung der Gemeinschaft (des gemeinsamen Arbeits
kollektivs) durch die Überlassung von unbeweglichen Grund
mitteln und Arbeitsmitteln der Mitgliedsbetriebe zur Nutzung 
sowie durch Gemeinschaftsinvestitionen entsprechend der 
Richtlinie über gemeinsame Investitionen vom 26. September 
1972 (GBl. II Nr. 59 S. 642) erfolgen soll. Die kostenmäßige 
Unterhaltung dieser Grundmittel soll durch die Vereinbarung 
einer Kostenumlage gesichert werden, die anteilig entspre
chend den von den einzelnen Wirtschaftseinheiten in An
spruch genommenen Leistungsstunden berechnet wird. Damit 
wird entsprechend dem Leistungsprinzip gesichert, daß dieje
nigen Wirtschaftseinheiten, die den hauptsächlichen Nutzen 
von der Gemeinschaftsarbeit haben, auch den größten Teil der 
Kosten zur Aufrechterhaltung des Zusammenwirkens tragen.

Die Leistungsbeziehungen der Gemeinschaft sollen durch 
Leistungsaufträge organisiert werden. Auf deren Grundlage 
können die Mitgliedsbetriebe nach Prüfung der Möglichkei
ten zur Leistungsrealisierung die Tätigkeit der Gemeinschaft 
konkret bestimmen. Dabei muß insbesondere festgelegt wer
den, Welche Beschäftigten des gemeinsamen Arbeitskollektivs 
die einzelnen Arbeitsaufträge ausführen sollen. Der sonst 
übliche Abschluß von Leistungsverträgen zwischen dem je
weiligen Auftraggeber und dem Auftragnehmer erweist sich 
bei dieser Gemeinschaftsform auf Grund der Partnerschafts
verhältnisse unter Einbeziehung der Werktätigen des gemein
samen Arbeitskollektivs als zu kompliziert und damit für die 
Praxis nicht handhabbar.

Für die Berechnung von Leistungen bewährt sich in der 
Praxis die Festlegung eines einheitlichen Stundenverrech
nungssatzes. Eine Gesamtrechnung der erbrachten Leistungen, 
die sich aus der Stundenverrechnungssatzsumme entsprechend 
den zur Ausführung der Leistungen aufgewandten Stunden, 
der darauf beruhenden Kostenumlage und den Materialkosten 
zusammensetzt, wird am Jahresende bzw. nach Abschluß 
einer vereinbarten Aufgabe allen Mitgliedsbetrieben der Ge
meinschaft übergeben. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die 
gegenseitige Rechnungslegung, und zwar jeweils durch den 
Betrieb, dessen Kader im gemeinsamen Arbeitskollektiv die 
Leistungen erbracht haben, an denjenigen Betrieb, der die 
entsprechende Leistüng erhalten hat.

*

Insgesamt zeigt die Praxis, daß sich die territorialen Gemein
schaften in kreisen und Städten zu wichtigen Koordinierungs
zentren entwickelt haben und daß der Gemeinschaftsvertrag 
eine unverzichtbare Rechtsform zur planmäßigen Gestaltung 
der territorialen Rationalisierung ist.

'1

12 Vgl. hierzu L. Schubert/G. Miczewski, „Wissenschafts- und Pro
duktionsgemeinschaft im Kreis Haldensleben“, organisation 1986, 
Heft 1, S. 3 ff.; G. Miczewski, „Rationalisierungsmittelbau nach 
neuen Maßstäben“, organisation 1986, Heft3, S. 7 f.


